
1) 

2) 

Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (zzt. 19 %).  

Die Umsatzsteuer wird auf die Nettopreise aufgeschlagen.  

Nettopreise ohne Umsatzsteuer (zzt. 19%).  

Die im Preisblatt genannten Nettopreise beinhalten: die Erdgassteuer zzt. 0,55 

Cent/kWh, die Konzessionsabgabe gemäß Konzessionsabgabenverordnung zzt. 

0,22 Cent/kWh, die CO2-Abgabe von zzt. 0,998 Cent/kWh, die Gasbeschaffungs-

umlage in Höhe von 0,00 Cent/kWh, die Gasspeicherumlage  in Höhe von 

0,299 Cent/kWh, die SLP-Bilanzierungsumlage in Höhe von 0,00 Cent/kWh. 

Fur̈ Standard-Lastprofil-Kunden 
keine Erstlaufzeit, ohne Preisgarantie 

1. Stufe: Jahresverbrauch 2. Stufe: Jahresverbrauch 3. Stufe: Jahresverbrauch
bis 6.250 kWh von 6.251 bis 100.000 kWh über 100.000 kWh 

brutto1) netto2) brutto1) netto2) brutto1) netto2)

Grundpreis /Monat 5,23 € 4,39 € 14,30 € 12,02 € 21,49 € 18,06 € 
Arbeitspreis /kWh 21,60 Cent 18,15 Cent 19,87 Cent 16,69 Cent 19,77 Cent 16,61 Cent 
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Preisübersicht „Unser Gas“ (Grund- und Ersatzversorgung) 
für Standard-Lastprofil-Kunden 
Gültig ab 01.01.2025

Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Grundpreis und dem Arbeitspreis zusammen. 

Diese Preise beinhalten: die Kosten für Energiebeschaffung und den Vertrieb, 

außerdem das Entgelt für die Nutzung des Virtuellen Handelspunktes, das 

Strukturierungsentgelt, das Konvertierungsentgelt sowie die Konvertierungs- 

umlage, die Kosten für Messstellenbetrieb und die Messung, das an den 

Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt, die Erdgassteuer, die Konzessions- 

abgabe, die CO2-Abgabe, die Gasbeschaffungsumlage, die Gasspeicherumlage 

und die SLP-Bilanzierungsumlage. 

Die Arbeitspreise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet. 

St
an

d:
 0

1.
01

.2
02

5



Ergänzende Bedingungen zur GasGVV in der Fassung vom 26.10.2006;
zuletzt geändert am 22.10.2014 sowie Verbraucherbeschwerden nach EnWG § 111 a-c
(gültig ab 01.04.2015)

1. zu § 5: Angabe von Brennwert und Ruhedruck

Das Versorgungsgebiet der Regionalwerk Bodensee GmbH & Co.
KG wird mit Erdgas der Gruppe H beliefert. Die aktuellen Brenn-
werte und die maßgeblichen Ruhedrucke des Gases ergeben sich
aus den Ergänzenden Bedingungen zur Niederdruckanschlussver-
ordnung (NDAV) des örtlichen Netzbetreibers. Die Erdgasabrech-
nung erfolgt gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 685 „Gasabrechnung“
als eichamtlich anerkannte Regel der Technik für die öffentliche
Gasversorgung.

2. zu § 12 und § 13: Abrechnung

Die Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG erteilt jährlich
Rechnungen. Sie kann kürzere Zeitabstände wählen. Die Ände-
rung des Abrechnungszeitraums wird dem Kunden rechtzeitig
bekannt gegeben. Die Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG
erhebt je nach Vereinbarung monatliche, zweimonatliche oder
halbjährliche Abschläge.
Auf Wunsch ist eine monatliche, vierteljährliche oder halbjährli-
che Abrechnung erhältlich, die die Regionalwerk Bodensee
GmbH & Co. KG separat nach tatsächlichem Aufwand anbietet
und abrechnet. Die unterjährige Verbrauchsabrechnung erfolgt
nach Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung. Unser
Kundenservice unter der Service Hotline 0800 112 2008 oder im
Kundenzentrum berät Sie hierzu gerne.

3. zu § 16: Zahlungsweisen

Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen bar, per
Banküberweisung oder im Lastschriftverfahren per Einzugser-
mächtigung zu leisten.
Sofern der Kunde ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt hat, wird
die Mindestfrist für die Vorabankündigung (Pre-Notification) für
Einzüge im SEPA-Basislastschriftverfahren auf eine Frist von 
5 Kalendertagen vor Fälligkeit verkürzt.

4. zu § 14, § 17 und § 19: Zahlungsverzug, Unterbrechung und
Wiederherstellung der Versorgung, Einbau Vorkassesystem

Die Kosten aus Zahlungsverzug sind der Regionalwerk Bodensee
GmbH & Co. KG nach den im Preisblatt zu den Ergänzenden
Bedingungen/Bestimmungen veröffentlichten Pauschalsätzen zu
erstatten. Die Kosten einer erfolgreichen/erfolglosen Unterbre-
chung für Gas richten sich nach dem tatsächlichen Aufwand.
Die Einbaukosten eines Vorkassesystem (Prepaidkartenzähler)
sind im Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen ersichtlich. 

5. Datenschutzrechtliche Regelungen/Einwilligung

Die Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG weist darauf hin,
dass alle zur Erfüllung des Gasliefervertrags erforderlichen, auf
die Person des Kunden bezogenen Daten im Auftrage der Regio-
nalwerk Bodensee GmbH & Co. KG zur Durchführung und
Beendigung des Gasliefervertrags verarbeitet und genutzt werden.
Darüber hinaus werden die personenbezogenen Daten, soweit

zu den vorgenannten Zwecken oder aufgrund gesetzlicher
Vorschriften notwendig, auch an andere Stellen weitergegeben.
Der Kunde erklärt mit diesen Verfahrensweisen ausdrücklich sein
Einverständnis.

6. Beschwerde und Schlichtung - Verbraucherbeschwerden
nach EnWG § 111 a-c

Wir möchten, dass Sie mit unserer Leistung und unserem
Service rundum zufrieden sind. Sollte dennoch einmal etwas
nicht zu Ihrer Zufriedenheit verlaufen sein, dann können Sie sich
zur Klärung gerne an unseren Kundenservice wenden:
Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG, Kundenzentrum,
Waldesch 29, 88069 Tettnang, E-Mail: info@rw-bodensee.de
Wir werden Ihr Anliegen dann schnellstmöglich bearbeiten und
Ihren berechtigten Ansprüchen nachkommen.
Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Ihnen
Informationen über das geltende Recht, Ihre Rechte als
Haushaltskunde und über das Streitbeilegungsverfahren für die
Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfügung und ist unter folgen-
den Kontaktdaten erreichbar:
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen 
Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn
Telefon: 030 224 80-500 Mo. – Fr.: 09 – 12 Uhr
Fax: 030 224 80-323
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de
Zur Beilegung von Streitigkeiten kann ein Schlichtungsverfahren
bei der Schlichtungsstelle ENERGIE gemäß § 111b EnWG bean-
tragt werden. Voraussetzung dafür ist, dass Sie zuvor unser
Kundenzentrum schriftlich kontaktiert haben und Ihre
Beschwerde im Rahmen der Klärung erfolglos geblieben ist.
Schlichtungsstelle Energie e. V.
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin
Telefon: 030 275 7240-0
Fax: 030 275 7240-69
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de
Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de

7. Widerrufsbelehrung – gilt nur für Verbraucher nach § 13 BGB 

Widerrufsrecht:
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
(Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG, Waldesch 29 in 88069
Tettnang; Telefon 07542 93 79-0; Fax 07542 93 79-101; 
info@rwbodensee.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B.
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie kön-
nen dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden,
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.

Waldesch 29
88069 Tettnang

Telefon 07542 9379-0
Telefax 07542 9379-101

info@rw-bodensee.de
www.rw-bodensee.de

Regionalwerk Bodensee 
GmbH & Co. KG



Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart;
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte

berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder
Lieferung von Gas während der Widerrufsfrist beginnen soll, so
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung
des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten,
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamt-
umfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

8. Inkrafttreten
Diese Ergänzenden Bedingungen treten mit Wirkung zum
01.04.2015 in Kraft. 
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Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück.) 
An: Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG, Waldesch 29 in 88069 Tettnang; 
Fax 07542 93 79-101; E-Mail info@rw-bodensee.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen
Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der
folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt am (*)/erhalten am (*)

(*) Unzutreffendes streichen.

Herr Frau

Name

Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Ort, Datum

Unterschrift (Kunde)
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Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung  
von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz 
(Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV) 
Ausfertigungsdatum: 26.10.2006 
 
Vollzitat: „Gasgrundversorgungsverordnung vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391, 2396), die zuletzt durch Artikel 2  
der Verordnung vom 14. Juni 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 192) geändert worden ist“ 
 
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 2 V v. 14.6.2024 I Nr. 192 

Fußnote 
(+++ Textnachweis ab: 8.11.2006 +++) 
(+++ Zur Anwendung d. § 19 ab dem 20.6.2024 bis zum  
Ablauf d. 30.4.2025 vgl. § 23 +++) 
 
Die V wurde als Artikel 2 der V v. 26.10.2006 I 2391 vom Bundes-
ministerium fur̈ Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium fur̈ Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. 
Sie ist gem. Art. 3 dieser V am 8.11.2006 in Kraft getreten. 
 
Inhaltsub̈ersicht 
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Teil 4 
Abrechnung der Energielieferung 
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§ 12  Abrechnung 
§ 13  Abschlagszahlungen 
§ 14  Vorauszahlungen 
§ 15  Sicherheitsleistung 
§ 16  Rechnungen und Abschläge 
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Teil 5 
Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses 
§ 19  Unterbrechung der Versorgung 
§ 20  Kun̈digung 
§ 21  Fristlose Kun̈digung 
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§ 23  Übergangsregelung 
 
Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu 
denen Gasversorgungsunternehmen Haushaltskunden in Nieder-
druck im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Gas zu 
beliefern haben. Die Bestimmungen dieser Verordnung sind 
Bestandteil des Grundversorgungsvertrages zwischen Grundver- 
sorgern und Haushaltskunden. Diese Verordnung regelt zugleich 
die Bedingungen fur̈ die Ersatzversorgung nach § 38 Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt fur̈ alle nach dem 12. Juli 2005 
abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit diese nicht vor 
dem 8. November 2006 beendet worden sind. 
(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde 
und im Rahmen der Ersatzversorgung der Letztverbraucher. 
(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Gasversor-
gungsunternehmen, das nach § 36 Absatz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grundversorgung mit 
Gas durchfuḧrt. 
 
§ 2 Vertragsschluss 
(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen 
werden. Ist er auf andere Weise zustande gekommen, so hat der 
Grundversorger den Vertragsschluss dem Kunden unverzug̈lich 
in Textform zu bestätigen.  
(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass 
Gas aus dem Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung 
entnommen wird, ub̈er das der Grundversorger die Grundversor-
gung durchfuḧrt, so ist der Kunde verpflichtet, dem Grundver-
sorger die Entnahme von Gas unverzug̈lich in Textform mitzutei-
len. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die Belieferung des 
Kunden durch ein Gasversorgungsunternehmen endet und der 
Kunde kein anschließendes Lieferverhältnis mit einem anderen 
Gasversorgungsunternehmen begrun̈det hat. 
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(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des 
Vertrages muss alle fur̈ einen Vertragsschluss notwendigen 
Angaben enthalten, insbesondere auch: 
1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und 

Registernummer oder Familienname und Vorname 
sowie Adresse und Kundennummer), 

2. Angaben ub̈er die belieferte Verbrauchsstelle einschließlich 
der zur Bezeichnung der Entnahmestelle verwendeten 
Identifikationsnummer, 

3. Angaben ub̈er Gasart, Brennwert, Druck, 
4. Angaben ub̈er unterschiedliche Nutzenergie der 

Kilowattstunde Gas zur Kilowattstunde Strom, soweit der 
Gasverbrauch nach Kilowattstunden abgerechnet wird, 

5. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, 
Registernummer und Adresse), 

6. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die 
Grundversorgung durchgefuḧrt wird (Firma,Registergericht, 
Registernummer und Adresse) und 

7. Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes, wobei folgende Belastungen, 
soweit diese Kalkulationsbestandteil der geltenden 
Allgemeinen Preise sind, gesondert auszuweisen sind: 
a) die Energiesteuer nach § 2 des Energiesteuergesetzes vom 

15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007) in der jeweils 
geltenden Fassung, 

    b) die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 
2 der Konzessionsabgabenverordnung vom 9. Januar 1992 
(BGBl. I S. 12, 407), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der 
Verordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477) geän-
dert worden ist, 

    c) bis zum 31. Dezember 2025 die Kosten in Cent je Kilowatt-
stunde fur̈ den Erwerb von Emissionszertifikaten nach dem 
Brennstoffemissionshandelsgesetz vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2728) in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 
nicht vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, sie dem Grundversor-
ger auf Anforderung mitzuteilen. Der Grundversorger hat die 
Belastungen nach Satz 1 Nummer 7 und deren Saldo in ihrer 
jeweiligen Höhe mit der Veröffentlichung der Allgemeinen Preise 
nach § 36 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes auf sei-
ner Internetseite zu veröffentlichen. Zusätzlich ist in dem Vertrag 
oder der Vertragsbestätigung hinzuweisen auf 
1. die Allgemeinen Bedingungen der Grundversorgung und auf 

diese ergänzende Bedingungen, 
2. den Zeitraum der Abrechnungen, 
3. die Möglichkeit des Kunden, Anspruc̈he wegen 

Versorgungsstörungen gegen den Netzbetreiber nach § 6 
Absatz 3 Satz 1 geltend zu machen, 

4. Informationen ub̈er die Rechte der Kunden im Hinblick auf  
Verbraucherbeschwerden und Streitbeilegungsverfahren, die 
ihnen im Streitfall zur Verfug̈ung stehen, einschließlich der fur̈ 
Verbraucherbeschwerden nach § 111b Absatz 1 Satz 1 des Ener- 
giewirtschaftsgesetzes eingerichteten Schlichtungsstelle mit 
deren Anschrift und Webseite, und Informationen ub̈er die 
Verpflichtung des Grundversorgers zur Teilnahme am Schlich-
tungsverfahren, 

5.  die Kontaktdaten des Verbraucherservice der Bundesnetz-
agentur fur̈ den Bereich Elektrizität und Gas sowie 

6. das Muster der Abwendungsvereinbarung des 
Grundversorgers nach § 19 Absatz 5. 

 
Die Hinweise nach Satz 4 Nummer 4 und 5 sowie das Muster der 
Abwendungsvereinbarung des Grundversorgers nach § 19 Absatz 
5 hat der Grundversorger auch auf seiner Internetseite zu veröf-
fentlichen. § 41 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes bleibt 
unberuḧrt. 
(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden recht-
zeitig vor Vertragsschluss und in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 
mit der Bestätigung des Vertragsschlusses sowie auf Verlangen 
den ub̈rigen Kunden die allgemeinen Bedingungen unentgeltlich 
auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend fur̈ die ergänzenden 
Bedingungen; diese hat der Grundversorger öffentlich bekannt 
zu geben und auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. 
(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht 
davon abhängig gemacht werden, dass Zahlungsruc̈kstände 
eines vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden. 
 
§ 3 Ersatzversorgung 
(1) Fur̈ die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschafts-
gesetzes gelten die § 2 Absatz 3 Satz 3, die §§ 4, 5 Absatz 1, die  
§§ 5a bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie fur̈ die Beendigung der Ersatz-
versorgung nach § 38 Absatz 4 Satz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes § 20 Absatz 3 entsprechend; § 11 Absatz 2 gilt mit der 
Maßgabe, dass der Grundversorger den Energieverbrauch auf 
Grund einer rechnerischen Abgrenzung schätzen und den antei-
ligen Verbrauch in Rechnung stellen darf. 
(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kennt- 
nisnahme den Zeitpunkt des Beginns und des Endes der Ersatz-
versorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er ebenfalls mitzu-
teilen, dass spätestens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur 
Fortsetzung des Gasbezugs der Abschluss eines Bezugsvertrages 
durch den Kunden erforderlich ist; auf § 2 Absatz 2 ist hinzuweisen. 
 
Teil 2 
Versorgung 
 
§ 4 Bedarfsdeckung 
Der Kunde ist fur̈ die Dauer des Grundversorgungsvertrages ver-
pflichtet, seinen gesamten leitungsgebundenen Gasbedarf aus 
den Gaslieferungen des Grundversorgers zu decken. Ausgenom-
men ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen zur Nutzung 
regenerativer Energiequellen. 
 
§ 5 Art der Versorgung; Änderungen der Allgemeinen Preise 
und ergänzenden Bedingungen 
(1) Welche Gasart fur̈ das Vertragsverhältnis maßgebend sein soll, 
ergibt sich aus der Gasart des jeweiligen Gasversorgungsnetzes 
der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, ub̈er die der 
Kunde Gas entnimmt, angeschlossen ist. Der Brennwert mit der 
sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsverhältnissen ergebenden 
Schwankungsbreite sowie der fur̈ die Belieferung des Kunden 
maßgebende Ruhedruck des Gases ergeben sich aus den ergän-
zenden Bestimmungen des Netzbetreibers zu den allgemeinen 
Netzanschlussbedingungen der Anlage, ub̈er die der Kunde Gas 
entnimmt. 
(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden 
Bedingungen werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach 
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öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs  Wochen 
vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der Grundver-
sorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen zeit-
gleich mit der öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mitteil-
ung an den Kunden zu versenden und die Änderungen auf sei-
ner Internetseite zu veröffentlichen; hierbei hat er den Umfang, 
den Anlass und die Voraussetzungen der Änderung sowie den 
Hinweis auf die Rechte des Kunden nach Absatz 3 und die Anga-
ben nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7in ub̈ersichtlicher Form 
anzugeben. 
(3) Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder ergänzen- 
den Bedingungen hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kun̈digungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen zu kun̈digen. Änderungen der Allge-
meinen Preise und der ergänzenden Bedingungen werden gege-
nub̈er demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer Kun̈di-
gung des Vertrages mit dem Grundversorger die Einleitung eines 
Wechsels des Versorgers durch entsprechenden Vertrags-schluss 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Kun̈digung nachweist. 
 
§ 5a Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen staatlich 
gesetzter Belastungen 
(1) Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 7, die in die Kalkulation des Allgemeinen Preises einge-
flossen sind, ist der Grundversorger unter Beachtung der gelten-
den gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, die Allgemeinen 
Preise jederzeit neu zu ermitteln und dabei die Änderung in das 
Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. Sinkt der Saldo der 
Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7, ist der Grund-
versorger abweichend von Satz 1 verpflichtet, die Allgemeinen 
Preise unverzug̈lich neu zu ermitteln und dabei den gesunkenen 
Saldo in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. 
(2) Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur Neukalkulation und 
die Rechte und Verpflichtungen in Bezug auf Änderungen der 
Allgemeinen Preise sowie die Pflichten des Grundversorgers nach 
§ 5 Absatz 2 und die Rechte des Kunden nach § 5 Absatz 3 blei-
ben unberuḧrt. 
 
§ 6 Umfang der Grundversorgung 
(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, 
die fur̈ die Durchfuḧrung der Grundversorgung erforderlichen 
Verträge mit Netzbetreibern abzuschließen. Er hat die ihm mög-
lichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des 
Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der Nieder- 
druckanschlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen 
Allgemeinen Preisen und Bedingungen Gas zur Verfug̈ung zu 
stellen. Das Gas wird im Rahmen der Grundversorgung fur̈ die 
Zwecke des Letztverbrauchs geliefert. 
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gasbedarf des  
Kunden im Rahmen des § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes zu 
befriedigen und fur̈ die Dauer des Grundversorgungsvertrages 
im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des 
Absatzes 1 jederzeit Gas zur Verfug̈ung zu stellen. Dies gilt nicht, 
1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen 

zeitliche Beschränkungen vorsehen, 
2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und 

die Anschlussnutzung nach § 17 der Niederdruckanschlussver-
ordnung oder § 24 Absatz 1, 2 und 5 der Niederdruckanschluss- 
verordnung unterbrochen hat oder 

3. soweit und solange der Grundversorger an dem Bezug oder 
der vertragsgemäßen Lieferung von Gas durch höhere Gewalt 
oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm nicht möglich 
ist oder im Sinne des § 36 Absatz 1 Satz 3 des Energiewirt-
schaftsgesetzes wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, 
gehindert ist. 

 
(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 
Gasversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des 
Netzbetriebs handelt, der Grundversorger von der Leistungs-
pflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf 
nicht berechtigten Maßnahmen des Grundversorgers nach § 19 
beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, seinen Kunden auf 
Verlangen unverzug̈lich ub̈er die mit der Schadensverursachung 
durch den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen inso-
weit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm 
in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 
 
§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und 
Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten 
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die 
Verwendung zusätzlicher Gasgeräte sind dem Grundversorger 
mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen 
ändern. Nähere Einzelheiten ub̈er den Inhalt der Mitteilung kann 
der Grundversorger in ergänzenden Bedingungen regeln. 
 
Teil 3 
Aufgaben und Rechte des Grundversorgers 
 
§ 8 Messeinrichtungen 
(1) Das vom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die Mess-
einrichtungen nach den Vorschriften des Messstellenbetriebs-
gesetzes festgestellt. 
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden 
jederzeit eine Nachpruf̈ung der Messeinrichtungen durch eine 
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Pruf̈stelle im Sinne 
des § 40 Absatz 3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. 
Stellt der Kunde den Antrag auf Pruf̈ung nicht bei dem Grund-
versorger, so hat er diesen zugleich mit der Antragstellung zu 
benachrichtigen. Die Kosten der Pruf̈ung nach Satz 1 fallen dem 
Grundversorger zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen 
Verkehrsfehlergrenzen ub̈erschreitet, sonst dem Kunden. Der 
Grundversorger darf die Pruf̈ung nicht von einer Vorleistung 
oder Sicherheitsleistung abhängig machen, wenn der Kunde 
Umstände darlegt, die Zweifel an der ordnungsgemäßen 
Funktion der Messeinrichtung begrun̈den. 
 
§ 9 Zutrittsrecht 
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem 
Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des Mess-
stellenbetreibers oder des Grundversorgers den Zutritt zu seinem 
Grundstuc̈k und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur 
Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung 
der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die Benachrich-
tigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder 
durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss 
mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; 
mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafur̈ 
Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. 
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§ 10 Vertragsstrafe 
(1) Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unter-
brechung der Grundversorgung, so ist der Grundversorger be-
rechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist fur̈ die Dauer 
des unbefugten Gebrauchs, längstens aber fur̈ sechs Monate, auf 
der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwende-
ten Geräte von bis zu zehn Stunden nach dem fur̈ den Kunden 
geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen. 
(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der 
Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, 
die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Ver-
tragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde 
bei Erful̈lung seiner Verpflichtung nach dem fur̈ ihn geltenden 
Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf läng- 
stens fur̈ einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden. 
(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der 
Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe 
in entsprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 ub̈er einen 
geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen 
darf, erhoben werden. 
 
Teil 4 
Abrechnung der Energielieferung 
 
§ 11 Verbrauchsermittlung 
(1) Fur̈ die Ermittlung des Verbrauchs fur̈ Zwecke der Abrechnung 
ist § 40a des Energiewirtschaftsgesetzes anzuwenden. 
(2) Der Grundversorger kann den Verbrauch nach Absatz 1 auch 
ermitteln, wenn dies 

1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Absatz 1, 
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 
3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers  

an einer Überpruf̈ung der Ablesung erfolgt. 
(3) (weggefallen) 
 
§ 12 Abrechnung 
(1) Der Gasverbrauch wird nach Maßgabe des § 40b Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes abgerechnet. 
(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die ver-
brauchsabhängigen Preise, so wird der fur̈ die neuen Preise maß-
gebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Ver-
brauchsschwankungen sind auf der Grundlage der fur̈ Haus-
haltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu 
beruc̈ksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatz-
steuersatzes und erlösabhängiger Abgabensätze. 
(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Absatz 2 ist entsprechend 
Absatz 2 Satz 1 eine pauschale zeitanteilige Berechnung des Ver-
brauchs zulässig, es sei denn, der Kunde kann einen geringeren 
als den von dem Grundversorger angesetzten Verbrauch nach-
weisen. 
 
§ 13 Abschlagszahlungen 
(1) Wird der Verbrauch fur̈ mehrere Monate abgerechnet, so 
kann der Grundversorger fur̈ das nach der letzten Abrechnung 
verbrauchte Gas eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist 
anteilig fur̈ den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend 
dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berech-
nen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich 

die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein 
Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu 
beruc̈ksichtigen. 
(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der 
Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vom-
hundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst werden. 
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahl-
ungen verlangt wurden, so ist der ub̈ersteigende Betrag unver-
zug̈lich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten Abschlags- 
forderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versorgungs-
verhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge unverzug̈lich zu 
erstatten. 
 
§ 14 Vorauszahlungen 
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, fur̈ den Gasverbrauch eines 
Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach 
den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, 
dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszahlung ist 
der Kunde hierub̈er ausdruc̈klich und in verständlicher Form zu 
unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und 
die Grun̈de der Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen fur̈ 
ihren Wegfall anzugeben. 
(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vor-
hergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittli-
chen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaub-
haft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies ange-
messen zu beruc̈ksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeit-
raum ub̈er mehrere Monate und erhebt der Grundversorger 
Abschlagszahlungen, so kann er die Vorauszahlung nur in eben-
so vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der 
nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen. 
(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundver-
sorger beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder 
sonstige vergleichbare Vorauszahlungssysteme einrichten. Die 
Anforderungen an Vorauszahlungssysteme nach § 41 Absatz 2 
Satz 2 und 3 des Energiewirtschaftsgesetzes sind zu beachten. 
 
§ 15 Sicherheitsleistung 
(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder 
nicht in der Lage, kann der Grundversorger in angemessener 
Höhe Sicherheit verlangen. 
(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach  
§ 247 des Bur̈gerlichen Gesetzbuchs verzinst. 
(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahl-
ungsaufforderung nicht unverzug̈lich seinen Zahlungsverpfli-
chtungen aus dem Grundversorgungsverhältnis nach, so kann 
der Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der 
Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf 
von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden. 
(4) Die Sicherheit ist unverzug̈lich zuruc̈kzugeben, wenn keine 
Vorauszahlung mehr verlangt werden kann. 
 
§ 16 Rechnungen und Abschläge 
(1) Vordrucke fur̈ Rechnungen und Abschläge mus̈sen einfach 
verständlich sein. Fur̈ Rechnungen und Abschläge ist § 40 Absatz 
1 bis 4 des Energiewirtschaftsgesetzes maßgeblich. 
(2) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen 
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mindestens zwei mögliche Zahlungsweisen anzugeben. Fur̈ die 
anzugebenden Zahlungsweisen ist § 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes anzuwenden. 
 
§ 17 Zahlung, Verzug 
(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundver-
sorger angegebenen Zeitpunkt, fruḧestens jedoch zwei Wochen 
nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen 
Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen gegen-
ub̈er dem Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder zur 
Zahlungsverweigerung nur, 

1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen 
Fehlers besteht oder 

2. sofern 
a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne 
ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der  
vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungs- 
zeitraum ist und 
b) der Kunde eine Nachpruf̈ung der Messeinrichtung  
verlangt und solange durch die Nachpruf̈ung nicht die 
ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt ist. 

§ 315 des Bur̈gerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberuḧrt. 
 
(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, 
wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch 
einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen 
Kosten fur̈ strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; 
die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. 
Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
zu erwartenden Kosten nicht ub̈ersteigen. Auf Verlangen des 
Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 
(3) Gegen Anspruc̈he des Grundversorgers kann vom Kunden 
nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenanspruc̈hen aufgerechnet werden. 
 
§ 18 Berechnungsfehler 
(1) Ergibt eine Pruf̈ung der Messeinrichtungen eine Überschrei-
tung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der 
Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Über-
zahlung vom Grundversorger zuruc̈kzuzahlen oder der Fehl-
betrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers 
nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung 
nicht an, so ermittelt der Grundversorger den Verbrauch fur̈ die 
Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnitts- 
verbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung 
des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des 
vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Ver-
hältnisse sind angemessen zu beruc̈ksichtigen. Bei Berechnungs-
fehlern auf Grund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer 
Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und 
dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberech-
nung zu Grunde zu legen. 
(2) Anspruc̈he nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des 
Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, 
die Auswirkung des Fehlers kann ub̈er einen größeren Zeitraum 
festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens 
drei Jahre beschränkt. 
 
 

Teil 5 
Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses 
 
§ 19 Unterbrechung der Versorgung 
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne 
vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu 
lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht unerhebli-
chem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung 
erforderlich ist, um den Gebrauch von Gas unter Umgehung, 
Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu 
verhindern. 
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nicht-
erful̈lung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der 
Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung vier Wochen 
nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen 
Netzbetreiber nach § 24 Absatz 3 der Niederdruckanschlussver-
ordnung mit der Unterbrechung der Grundversorgung zu beauf-
tragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung 
außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder 
der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er 
seinen Verpflichtungen nachkommt. Im Fall einer Androhung 
nach Satz 1 hat der Grundversorger den Kunden einfach ver-
ständlich zu informieren, wie er dem Grundversorger das Vorlie-
gen von Voraussetzungen nach Satz 5 in Textform mitteilen 
kann. Der Grundversorger hat dem Kunden die Kontaktadresse 
anzugeben, an die der Kunde die Mitteilung zu ub̈ermitteln hat. 
Die Verhältnismäßigkeit ist insbesondere dann nicht gewahrt, 
wenn infolge der Unterbrechung eine konkrete Gefahr fur̈ Leib 
oder Leben der dadurch Betroffenen zu besorgen ist. Der Grund-
versorger kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung 
der Grundversorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhält-
nis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. Der Grundversorger 
hat den Kunden mit der Androhung der Unterbrechung ub̈er die 
Möglichkeit zu informieren, Grun̈de fur̈ eine Unverhältnismäßig-
keit der Unterbrechung, insbesondere eine Gefahr fur̈ Leib und 
Leben, in Textform vorzutragen. Wegen Zahlungsverzuges darf 
der Grundversorger eine Unterbrechung unter den in den Sätzen 
1 bis 4 genannten Voraussetzungen nur durchfuḧren lassen, wenn 
der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen in Verzug ist mit 
Zahlungsverpflichtungen in Höhe des Doppelten der rechnerisch 
auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder 
Vorauszahlung oder, fur̈ den Fall, dass keine Abschlags- oder 
Vorauszahlungen zu entrichten sind, mit mindestens einem 
Sechstel des voraussichtlichen Betrages der Jahresrechnung. 
Dabei muss der Zahlungsverzug des Kunden mindestens 100 
Euro betragen. Bei der Berechnung der Höhe des Betrages nach 
den Sätzen 6 und 7 bleiben diejenigen nicht titulierten Forder-
ungen außer Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht 
sowie schlus̈sig begrun̈det beanstandet hat. Ferner bleiben dieje-
nigen Ruc̈kstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung 
zwischen Versorger und Kunde noch nicht fällig sind oder die 
aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen 
Preiserhöhung des Grundversorgers resultieren. 
(3) Der Grundversorger ist verpflichtet, den betroffenen Kunden 
mit der Androhung einer Unterbrechung der Grundversorgung 
wegen Zahlungsverzuges zugleich in Textform ub̈er Möglichkei-
ten zur Vermeidung der Unterbrechung zu informieren, die fur̈ 
den Kunden keine Mehrkosten verursachen. Dazu können bei-
spielsweise gehören: 
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1. örtliche Hilfsangebote zur Abwendung einer Versorgungs-
unterbrechung wegen Nichtzahlung, 
2. Vorauszahlungssysteme, 
3. Informationen zu Energieaudits und zu Energieberatungs- 
diensten und 
4. Hinweise auf staatliche Unterstuẗzungsmöglichkeiten der 
sozialen Mindestsicherung und bei welcher Behörde diese 
beantragt werden können sowie auf eine anerkannte 
Schuldner- und Verbraucherberatung. 

Ergänzend ist auch auf die Pflicht des Grundversorgers hinzuwei-
sen, dem Kunden auf dessen Verlangen innerhalb einer Woche 
sowie unabhängig von einem solchen Verlangen des Kunden 
spätestens mit der Ankun̈digung der Unterbrechung eine 
Abwendungsvereinbarung nach Absatz 5 anzubieten und dem 
Kunden ein standardisiertes Antwortformular zu ub̈ersenden, mit 
dem der Kunde die Übersendung einer Abwendungsvereinbarung 
anfordern kann. Die Informationen nach den Sätzen 1 bis 3 sind 
in einfacher und verständlicher Weise zu erläutern. 
(4) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem 
Kunden acht Werktage im Voraus durch briefliche Mitteilung 
anzukun̈digen. Zusätzlich soll die Ankun̈digung nach Möglichkeit 
auch auf elektronischem Wege in Textform erfolgen. 
(5) Der betroffene Kunde ist nach Erhalt einer Androhung der 
Unterbrechung der Grundversorgung wegen Zahlungsverzugs 
berechtigt, von dem Grundversorger die Übermittlung des 
Angebots einer Abwendungsvereinbarung zu verlangen. Der 
Grundversorger ist verpflichtet, dem betroffenen Kunden im 
Fall eines Verlangens nach Satz 1 innerhalb einer Woche und 
unabhängig von einem solchen Verlangen des betroffenen 
Kunden spätestens mit der Ankun̈digung einer Unterbrechung 
der Grundversorgung nach Absatz 4 zugleich in Textform den 
Abschluss einer Abwendungsvereinbarung anzubieten. Das 
Angebot fur̈ die Abwendungsvereinbarung hat Folgendes zu 
beinhalten: 

1. eine Vereinbarung ub̈er zinsfreie monatliche 
Ratenzahlungen zur Tilgung der nach Absatz 2 Satz 6 bis 8 
ermittelten Zahlungsruc̈kstände sowie 
2. eine Verpflichtung des Grundversorgers zur Weiterversor-
gung nach Maßgabe der allgemeinen und ergänzenden Be-
dingungen, soweit der Kunde seine laufenden Zahlungsver-
pflichtungen aus dem Grundversorgungsvertrag erful̈lt, und 
3. allgemein verständliche Erläuterungen der Vorgaben fur̈ 
Abwendungsvereinbarungen. 

 
Unabhängig vom gesetzlichen Widerrufsrecht des Kunden darf 
nicht ausgeschlossen werden, dass er innerhalb eines Monats 
nach Abschluss der Abwendungsvereinbarung Einwände gegen 
die der Ratenzahlung zugrunde liegenden Forderungen in 
Textform erheben kann. Die Ratenzahlungsvereinbarung nach 
Satz 3 Nummer 1 muss so gestaltet sein, dass der Kunde sich 
dazu verpflichtet, die Zahlungsruc̈kstände in einem fur̈ den 
Grundversorger sowie fur̈ den Kunden wirtschaftlich zumutbaren 
Zeitraum vollständig auszugleichen. Als in der Regel zumutbar 
ist je nach Höhe der Zahlungsruc̈kstände ein Zeitraum von sechs 
bis 18 Monaten anzusehen. Überschreiten die Zahlungsruc̈kstän-
de die Summe von 300 Euro, beträgt dieser Zeitraum mindestens 
zwölf bis 24 Monate. In die Bemessung der Zeiträume nach den 
Sätzen 6 und 7 soll die Höhe der jeweiligen Zahlungsruc̈kstände 

maßgeblich einfließen. Der Kunde kann in dem Zeitraum, den 
die Abwendungsvereinbarung umfasst, von dem Grundversorger 
eine Aussetzung der Verpflichtungen nach Satz 3 Nummer 1 hin-
sichtlich der monatlichen Ratenzahlungsvereinbarung in Höhe 
von bis zu drei Monatsraten verlangen, solange er im Übrigen 
seine laufenden Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversor-
gungsvertrag erful̈lt. Darub̈er hat der Haushaltskunde den Grund- 
versorger vor Beginn des betroffenen Zeitraums in Textform zu 
informieren. Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen aus der 
Abwendungsvereinbarung nicht nach, ist der Grundversorger 
berechtigt, die Grundversorgung unter Beachtung des Absatzes 
4 zu unterbrechen. Absatz 2 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzu- 
wenden. 
(6) In einer Unterbrechungsandrohung im Sinne des Absatzes 2 
Satz 1 und in einer Ankun̈digung des Unterbrechungsbeginns 
nach Absatz 4 ist klar und verständlich sowie in hervorgehobener 
Weise auf den Grund der Unterbrechung sowie darauf hinzuwei-
sen, welche voraussichtlichen Kosten dem Kunden infolge einer 
Unterbrechung nach Absatz 2 Satz 1 und infolge einer nachfol-
genden Wiederherstellung nach Absatz 7 in Rechnung gestellt 
werden können. 
(7) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzug̈lich 
wiederherstellen zu lassen, sobald die Grun̈de fur̈ ihre Unterbrech- 
ung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung 
und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten 
können fur̈ strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet 
werden; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollzieh-
bar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge zu erwartenden Kosten nicht ub̈ersteigen. Auf Verlan-
gen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 
Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten. 
Die in Rechnung gestellten Kosten dur̈fen, auch im Fall einer 
Pauschalisierung, die tatsächlich entstehenden Kosten nicht 
ub̈erschreiten. 
 
Fußnote 
(+++ § 19 Abs. 5: Zur Anwendung ab dem 20.6.2024 bis zum 
Ablauf d. 30.4.2025 vgl. § 23 +++) 
 
§ 20 Kündigung 
(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von zwei 
Wochen gekun̈digt werden. Eine Kun̈digung durch den Grund-
versorger ist nur möglich, soweit eine Pflicht zur Grundversor-
gung nach § 36 Absatz 1 Satz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes 
nicht besteht. 
(2) Die Kun̈digung bedarf der Textform. Der Grundversorger hat 
eine Kun̈digung des Kunden unverzug̈lich nach Eingang unter 
Angabe des Vertragsendes in Textform zu bestätigen. 
(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte fur̈ den 
Fall einer Kun̈digung des Vertrages, insbesondere wegen eines 
Wechsels des Lieferanten, verlangen. 
 
§ 21 Fristlose Kündigung 
Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Absatz 1 berechtigt, 
das Vertragsverhältnis fristlos zu kun̈digen, wenn die Voraussetz-
ungen zur Unterbrechung der Grundversorgung wiederholt vor-
liegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 19 Absatz 2 
ist der Grundversorger zur fristlosen Kun̈digung berechtigt, wenn 
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sie zwei Wochen vorher angedroht wurde, dabei ist § 19 Absatz 2 
Satz 2 bis 5 entsprechend anzuwenden. 
 
Teil 6 
Schlussbestimmungen 
 
§ 22 Gerichtsstand 
Gerichtsstand fur̈ die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem 
Grundversorgungsvertrag ist der Ort der Gasabnahme durch den 
Kunden. 
 
§ 23 Übergangsregelung 
Die erstmalige Veröffentlichung des Musters der Abwendungs-
vereinbarung des Grundversorgers auf dessen Internetseite nach 
§ 2 Absatz 3 Satz 7 hat spätestens zum 1. Januar 2022 zu erfolgen. 
§ 19 Absatz 5 Satz 9 ist ab dem 20. Juni 2024 bis zum Ablauf des 
30. April 2025 anzuwenden.
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